
   
 

   
 

 

  

 

COVID-19-LEITFADEN                            
MUSIKSCHULEN IM HERBST 2020 
FASSUNG KÄRNTEN, Version 2.3, Stand 22.9.2020 

Dieser Leitfaden basiert auf dem von einer Arbeitsgruppe der KOMU erarbeite-
ten Leitfaden und wurde von der UAbt. Musikschulen des Amtes der Ktn. Lan-
desregierung für Kärnten abgestimmt.  
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EINLEITUNG 
 
Der folgende Leitfaden basiert auf den Empfehlungen der Konferenz der österreichischen Musik-
schulwerke (KOMU) und dient als Grundlage für den Präsenzunterricht an den Musikschulen des 
Landes Kärnten ab dem Wintersemester 2020/21.  
 
Grundlage dieses Papiers sind die Erkenntnisse und Vorgaben der österreichischen Bundesregierung 
und ihrer Expertenstäbe, die Erkenntnisse und Vorgaben der Kärntner Landesregierung und ihrer 
Expertenstäbe (insbesondere der Landessanitätsdirektion) sowie einschlägige Studien.  
 
Da die Covid-19-Situation nach wie vor eine dynamische ist, muss gegebenenfalls eine Anpassung 
der in diesem Leitfaden genannten Maßnahmen vorgenommen werden. Im Einzelfall können von 
Führungskräften der Musikschulen über den Leitfaden hinausgehend noch weitere – auch ver-
schärfte – Maßnahmen getroffen und angeordnet werden. 
 

RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN 
Für die Musikschulen gelten die Regelungen der KOMU sowie die Anordnungen der zuständigen 
Behörden (Gesundheitsministerium, Landeshauptleute, Bezirksverwaltungsbehörden, …). 
Die Regelungen und Empfehlungen des Bildungsministeriums (BMBWF) sind für Musikschulen 
grundsätzlich nicht anzuwenden (Ausnahme: Kooperationsprojekte mit Bildungseinrichtungen wie 
Regelschulen und Kindergärten). 
 

AMPELSYSTEM1 
Der Leitfaden richtet sich nach dem Corona-Ampelsystem der Bundesregierung und skizziert vier 
Szenarien: 
 

 geringes Risiko - einzelne Fälle, isolierte Cluster 
    mittleres Risiko - moderate Fälle, primär in Clustern 
    hohes Risiko - Häufung von Fällen, nicht mehr überwiegend Clustern zuordenbar 
    sehr hohes Risiko - unkontrollierte Ausbrüche, großflächige Verbreitung 

 

Die aktuelle Corona-Ampel-Karte finden Sie unter corona-ampel.gv.at. 
 

Ampelfarben sind im Leitfaden einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Springt die Corona-Ampel in ei-
ner Region auf eine bestimmte Farbe, so ist die der Ampelfarbe zugeordnete Maßnahme in dieser 
Region umzusetzen. Alle Maßnahmen ohne spezielle Ampelfarben-Kennzeichnung sind immer um-
zusetzen. 
Beispiel:  

        Konferenzen finden ausschließlich digital statt. 
Wenn die Region bzw. der Ort mit der Ampelfarbe orange oder rot gekennzeichnet sind, finden Kon-
ferenzen an MS ausschließlich auf digitalem Weg statt. 

                                                      
1 https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Corona-Am-
pel.html 01_09_2020 

https://corona-ampel.gv.at/
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Corona-Ampel.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Corona-Ampel.html
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Übersicht Maßnahmen Ampelsystem 
 

Grün 
(Normalbetrieb mit  

Hygienevorkehrungen) 

Gelb 
(Normalbetrieb unter 

verstärkten Hygienebe-
stimmungen) 

Orange 
(Betrieb mit erhöhten 
Schutzmaßnahmen) 

Rot 
(Betrieb mit stark erhöh-
ten Schutzmaßnahmen) 

 wie grün, zusätzlich: wie gelb, zusätzlich: wie orange, zusätzlich: 

V Vollständiges Unter-
richtsangebot je nach 
räumlichen Vorausset-
zungen und mit entspre-
chenden Schutzmaß-
nahmen (Hygiene- und 
Abstandsregeln etc.) 

 
V Verpflichtendes Tragen 

des MNS außerhalb der 
Unterrichtsräume 

 
V Festlegung der Vor-

gangsweise bei Ver-
dachtsfällen 

 
V Führen nachvollziehba-

rer Dokumentationen in 
Bezug auf Contact Tra-
cing (Sitzpläne, Datener-
fassung von Besuchern 
etc.) 

 
V Öffentliche Veranstal-

tungen (Klassenabende, 
Konzerte) unter Einhal-
tung der entsprechen-
den Schutzmaßnahmen 
und mit Präventionskon-
zept möglich  

 

V Empfohlenes Tragen des 
MNS in den Unterrichts-
räumen (nach pädagogi-
scher Sinnhaftigkeit) 

 
V Verstärktes Lüften und 

Reinigen (insbesondere 
bei Gruppenunterrich-
ten) 

 
V Schul- oder Kindergar-

tenkooperationen lt. 
Vorgaben der zuständi-
gen Behörden mit er-
höhten Schutzmaßnah-
men 

 
V Keine Bläserklassen im 

regulären Schulunter-
richt 

 
V Keine Durchmischung 

von Gruppen in Kinder-
gärten 

 
V Öffentliche Veranstal-

tungen unter erhöhten 
Schutzmaßnahmen 
möglich 

V Reduzierung der Grup-
pengrößen im Gruppen- 
und Klassenunterricht je 
nach Vorgaben der 
Schulträger bzw. Behör-
den 
 

V Verpflichtendes Tragen 
des MNS in allen Unter-
richtsräumen, soweit 
möglich 

 
V Keine Schul- oder Kin-

dergartenkooperationen 
 

V Sprechstunden und El-
terngespräche aus-
schließlich telefonisch  
oder digital 

 
V Schulfremde Personen 

nur in Ausnahmefällen 
und nach Genehmigung, 
spezielle Regelungen für 
Ankunft und Abholen 
durch Erziehungsbe-
rechtige 

 
V Weitere Erhöhung der 

Schutzmaßnahmen bei 
öffentlichen Veranstal-
tungen 

 

V Ausschließlich Einzelun-
terricht2 
 

V Distance Learning sowie 
evtl. weitere Maßnah-
men nach Anordnung 
der Schulträger bzw. Be-
hörden 

 

V Keine öffentlichen Ver-
anstaltungen 

 

 
 
Die Musikschuldirektion informiert sich laufend über die aktuelle Situation in der Region und stellt 
den Informationsfluss über die aktuell gültigen Regelungen an die Lehrenden, Schüler*innen und 
Erziehungsberechtigten sowie die Partner im Bildungs- und Kulturnetzwerk (Regelschulen, Vereine 
etc.) sicher. 

 

                                                      
2 ausgenommen Personen, die im selben Haushalt leben 



 

KOMU – Konferenz der österreichischen Musikschulwerke               Seite 5 

Schließung der Musikschule3 

Die Schließung einer Musikschule im Falle einer Epidemie obliegt der Gesundheitsbehörde. Die Be-
zirksverwaltungsbehörden haben basierend auf dem Epidemiegesetz die Kompetenz, entspre-
chende Verordnungen zu erlassen.  

Wenn es sich um einen Fall handelt, der mehr als einen Bezirk betrifft und daher entsprechend 
übergreifend zu regeln ist, hat der Landeshauptmann zu agieren und eine Verordnung zu erlassen. 
Seine Verordnung setzt sodann die (anderslautenden) Verordnungen der Bezirksverwaltungsbehör-
den außer Kraft4.  

Wenn die Regelungen für das gesamte Bundesgebiet vorgesehen werden sollen, dann ist der Ge-
sundheitsminister am Zug und seine Verordnung setzt wiederum jene des Landeshauptmanns und 
der Bezirksverwaltungsbehörde außer Kraft5.  

Wenn es zum Auftreten einer anzeigepflichtigen Krankheit kommt, so sind konkret die Bezirksver-
waltungsbehörden als Gesundheitsbehörden für vollständige oder teilweise Schließungen von Lehr-
anstalten, Kindergärten und ähnlichen Anstalten zuständig, wie es im § 18 EpidemieG ausgewiesen 
ist. Hier wird die Gesundheitsbehörde tätig und verständigt die Schulbehörde (bzw. im Fall der Mu-
sikschulen die zuständige UAbt.), welche die Schließung unverzüglich durchzuführen hat. 

 

KONKRETE MASSNAHMEN 
 

Anreise zur Musikschule 
Für die Anreise zur Musikschule gelten die Verhaltensregeln laut den jeweils gültigen Verordnungen 
des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. 
 

Maßnahmen im Musikschulgebäude 
¶ Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen ist auf jeden Fall zu vermeiden.  

¶ Mund-Nasen-Schutz tragen (siehe Tabelle S. 4) – ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren so-
wie eventuell Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Sollten ankommende Personen 
keinen Mund-Nasen-Schutz haben, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit das Ge-
bäude nur mit MNS betreten wird.  

¶ Abstand halten: Der Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu jeder anderen Person 
muss dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Kindern bis zum Volksschulalter wird dies evtl. nicht in 
jeder Situation möglich sein, sie sind jedoch so gut wie möglich zur Beachtung der Abstandsregel 
anzuhalten. 

¶ Hände waschen: Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Musikschule gründlich 
mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die Wassertemperatur 
spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren. 

¶ Bei Bedarf ist durch ein Leitsystem im Gebäude (z. B. Bodenmarkierungen) zu gewährleisten, 
dass der notwendige Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. 

                                                      
3 bmbwf, Schule im Herbst 2020, 17. August 2020 
4 § 43 Abs. 4a EpidemieG 
5 vgl. § 43 Abs. 4a letzter Satz EpidemieG 
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¶ Ein Aufenthalt in Foyers, Gängen etc. ist möglichst zu vermeiden. Die Schülerinnen und Schüler 
müssen sich auf direktem Weg in ihren Unterrichtsraum begeben und nach Beendigung des Un-
terrichts das Gebäude wieder auf direktem Weg verlassen. 

¶ Es sind im Gebäude an geeigneten Stellen deutlich sichtbare Hinweisplakate auf die jeweils gül-
tigen Sicherheitsbestimmungen auszuhängen.  

¶ Die Benutzung von Liftanlagen ist nach Möglichkeit zu vermeiden und soll vorzugsweise Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen und eventuell notwendigen Transporten von Instrumenten 
usw. vorbehalten sein. Der Mindestabstand muss eingehalten werden. 

¶                   Schulfremde Personen dürfen das Gebäude nur in Ausnahmefällen und nur mit Ge-
nehmigung der Direktion betreten. Dies betrifft im Regelfall auch die Eltern von Schülerinnen 
und Schülern. Ausnahmensituationen – Instrumententransport etc. – werden mit der Lehrper-
son im Vorhinein vereinbart.  Eine andere Handhabung ist möglich, wenn entsprechende Maß-
nahmen zur Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen getroffen werden. 

 

Maßnahmen im Unterricht 
Abstandsregeln6 und Positionierung im Raum 
¶ Im Einzelunterricht… 
  …mindestens 1 Meter zu jeder anderen Person 
 …mindestens 2 Meter bei Blasinstrumenten sowie Gesang  

¶ Im Gruppenunterricht sowie bei Ensemble- und Orchesterproben… 
 …mindestens 1 Meter zwischen Musiker*innen 
 …mindestens 2 Meter zwischen Blasmusiker*innen (oder ersatzweise andere Schutzvorrich- 
 tungen wie Plexiglaswände) 
 …mindestens 2 Meter zwischen Sänger*innen 
 …mindestens 2 Meter zwischen Dirigent*in und Musiker*innen (oder ersatzweise andere  
 Schutzvorrichtungen wie Plexiglaswände) 

¶ Bei Aufführungen7 im Orchester/Ensemble/Chor sowie Generalproben am Veranstaltungsort… 
 …mindestens 1 Meter bei Sinfonie- und Streichorchestern bzw. Ensembles ohne Blasinstru- 
 mente (analog Regelung Österr. Berufsorchester) 
 …mindestens 1 Meter bei Blasorchestern, Bläserensembles und Big Bands (analog Regelung  
 Österr. Blasmusikverband) 
 …mindestens 1,5 Meter für Chöre und Vokalensembles (analog Regelung Österr. Chorver- 
 band) 

¶ Keine Zuseher*innen bei Proben 

¶ Kein Gegenübersitzen im Orchester/Ensemble/Chor (ausgenommen Leitungsperson), versetzte 
Sitzreihen 

¶ Mindestens 2 Meter Abstand zwischen Ausführenden und Publikum 

¶ Bei Schüler*innen bis ins Volksschulalter wird die Einhaltung der Abstandsregeln in gewissen Si-
tuationen nicht durchgehend möglich sein, die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur Beach-
tung anzuhalten. Wenn aus unbedingt erforderlichen Gründen, z. B. Erfordernissen des Unter-
richts, die Einhaltung des körperlichen Abstandes nicht gewährleistet werden kann, so ist zumin-
dest der Kontakt auf gleicher Gesichtshöhe zu vermeiden. 

                                                      
6 Sämtliche Abstandsangaben gelten immer in alle Richtungen. 
7 Die erhöhten Abstände bei Proben im Vergleich zu Aufführungen erklären sich dadurch, dass Musikschüler*innen im 
Vergleich zu bestehenden Ensembles wie z.B. Berufsorchestern eine erhöhte Kontakthäufigkeit haben (Regelschule 
etc.) und daher größere Vorsicht geboten ist.  
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¶ Positionierung im Raum: Zur Markierung der korrekten Positionierung der Personen im Raum 
werden Hinweisschilder, Bodenmarkierungen o.ä. empfohlen. 
 

Weitere Maßnahmen im Unterricht 
¶ Hände waschen (desinfizieren): Zu Beginn und am Ende des Unterrichts müssen von Lehrenden 

sowie Schüler*innen die Hände gewaschen (bzw. ersatzweise auch desinfiziert) werden. Das Hän-
dedesinfektionsmittel darf nur unter Aufsicht der Lehrenden Verwendung finden. Sollten Schüle-
rinnen und Schüler in Kontakt mit dem eigenen Speichel kommen, z. B. beim Reinigen des Instru-
ments, sind die Hände sofort zu desinfizieren. 

¶ Lüften: Nach jeder Unterrichtseinheit (bzw. spätestens nach 50 Minuten) soll für eine Dauer von 
mindestens fünf Minuten gelüftet werden (nach Möglichkeit Querlüften, zusätzliche Lüftungspau-
sen während der Unterrichtseinheiten sind möglich und erwünscht). Daher ist zwischen zwei Un-
terrichtseinheiten nach Möglichkeit eine Pause vorzusehen. Die Lüftungsempfehlung gilt auch für 
alle weiteren dauerhaft genutzten Räumlichkeiten wie z. B. Konferenzzimmer, Sekretariat etc. 

¶ Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist je nach Möglichkeit und Verträglichkeit während des 
Unterrichts empfohlen (siehe Tabelle S. 4). 

¶ Flächen reinigen: Sämtliche von Schüler*innen berührte Flächen (Instrumente, Tische, Sessel, No-
tenständer, Türschnallen etc.) sind soweit notwendig beim Schüler*innenwechsel mit jeweils ge-
eigneten Mitteln zu reinigen.  

¶ Nicht berühren: Das Berühren von Augen, Nase oder Mund ist generell zu vermeiden, ebenso ist 
das Berühren von Schülerinstrumenten soweit wie möglich zu unterlassen (kein Instrumenten-
tausch, kein Ausprobieren etc.). Sollten solche Berührungen unbedingt nötig sein   (z. B. zum Stim-
men von Streichinstrumenten), müssen danach die Hände gewaschen werden. 

¶ Beim Husten oder Niesen müssen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem Papier-
taschentuch bedeckt werden (Taschentuch sofort entsorgen). 

¶ Methodik anpassen: Es ist empfehlenswert, die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell 
übergeordneten Hygienebestimmungen anzupassen (z.B. Atem- oder Bewegungsübungen nur do-
siert einzusetzen). 

¶ Informationen bereithalten: Um das Contact Tracing (Ermittlung der direkten Kontaktpersonen) 
im Verdachtsfall zu unterstützen, müssen Sitzpläne (bei Großgruppen- bzw. Klassenunterrichten), 
aktuelle Anwesenheitslisten, Schüler*innenlisten inkl. Kontaktdaten sowie Stundenplan immer 
griffbereit sein. 

¶ Umfassend informieren: Die Lehrpersonen müssen ihre Schüler*innen speziell beim ersten Prä-
senzunterricht altersadäquat über sämtliche nötige Maßnahmen informieren. Parallel dazu ist 
eine entsprechende Elterninformation auf geeignetem Weg zu gewährleisten. Ebenso sind in je-
dem Unterrichtsraum entsprechende Hinweisschilder gut sichtbar anzubringen.  

¶ Krank? Zuhause bleiben! Schüler*innen und Erziehungsberechtigte sollen besonders dafür sensi-
bilisiert werden, bei Krankheit nicht die MS zu besuchen. Aber: einzelne unspezifische Symptome 
wie eine saisontypische Erkältungssymptomatik (z.B. Schnupfen) gelten nicht zwingend als Covid-
Verdachtsfall! Falls aufgrund einer solchen Symptomatik die weitere Teilnahme am Unterricht als 
nicht sinnvoll erscheint, sind die Erziehungsberechtigten zu verständigen und eine evtl. Abholung 
d. Schüler*in zu vereinbaren. 
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¶ Auftreten von Covid-19-Symptomen: Als Anzeichen für eine Covid-Infektion gelten insbesondere 
eine Körpertemperatur von 37,5°C oder mehr oder plötzlicher Verlust des Geruchs- und Ge-
schmacksinns8. Jedem MS-Standort wird ein kontaktloses Fieberthermometer zur Verfügung ge-
stellt, mit dem im Anlassfall eine Messung vor Ort möglich ist. 
Sollten diese Symptome auftreten, so ist folgendermaßen vorzugehen: 
 …1450 anrufen und/oder die regionale Gesundheitsbehörde kontaktieren 
 …die Person sofort in einem eigenen, abgesonderten Raum unterbringen und bei  
 Minderjährigen die Beaufsichtigung sicherstellen 
 …den weiteren Anweisungen der Behörden Folge leisten 
 …bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten verständigen 
 …für die Ermittlung von Kontaktpersonen (Contact Tracing) nötige Informationen wie  
 Sitzplan, Kontaktdaten anderer Schüler*innen etc. bereithalten 
 …durch geeignete Maßnahmen in Absprache mit der MS-Direktion sicherstellen, dass keine  
 weiteren Personen gefährdet werden (folgende Unterrichte absagen/verschieben bzw.  
 über Distance Learning abhalten) 
 …gegebenenfalls eine gründliche Reinigung (Desinfektion) des Unterrichtsraumes in die  
 Wege leiten 
 …sämtliche durchgeführten Maßnahmen (Telefonate, Absprachen m. Behörde etc.) schrift- 
 lich dokumentieren 

 
Zusätzlich zu allen genannten Maßnahmen gibt es instrumentenspezifische Empfehlungen für den 
Unterricht – siehe dazu die Informationsblätter der einzelnen Fachgruppen. 
 

Maßnahmen in von mehreren Personen genutzten Bereichen des Musikschulgebäu-
des (Hotspots) 
Lehrerzimmer 

¶ Die erlaubte Anzahl von Personen, die gleichzeitig im Konferenzzimmer anwesend sein dürfen, 
ist von der Direktion auf Basis der allgemein gültigen Abstandsregeln festzulegen. Bei Bedarf und 
Möglichkeit sind andere Räumlichkeiten als Arbeitsraum für die Lehrenden zu adaptieren. 

¶ Der Konferenz- und Sitzungsbetrieb mit physischer Anwesenheit ist auf das unbedingt erforder-
liche Maß zu reduzieren. Ersatzweise können digitale Konferenzen (Telefon- oder Videokonfe-
renzen) abgehalten werden. 
            Konferenzen finden ausschließlich digital statt. 

¶ Für evtl. nötige Vorbereitungsarbeiten von Lehrpersonen (Kopieren, Internetrecherche etc.) ist 
ein Zeitplan zu erstellen, damit die erlaubte Personenanzahl zu keinem Zeitpunkt überschritten 
wird. 

Sekretariat 

¶ Zusätzlich zum dort diensthabenden Personal sollte sich jeweils nur eine weitere Person im Raum 
aufhalten. Für entsprechende Hygienemaßnahmen ist Sorge zu tragen.  

¶ Vor diesen Räumen ist auf ausreichend Abstand für wartende Personen zu achten.  
Getränke- und Snackautomaten 

¶ Deren Nutzung ist so zu regeln, dass sich im Umgebungsbereich keine Menschenansammlungen 
bilden (z.B. Bodenmarkierungen anbringen). 

 

                                                      
8 C-SchVO § 9 Abs. 5 
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Maßnahmen für Personen, die zur Risikogruppe gehören 
¶ Lehrpersonen, die der Risikogruppe angehören, werden vom jeweiligen Sozialversicherungsträ-

ger kontaktiert und zu einem Besuch des Haus- bzw. Vertrauensarztes aufgefordert. Dieser stellt 
ein entsprechendes Attest aus. Für diese Personen müssen individuelle Regelungen gefunden 
werden (z.B. Distance Learning in gesonderten Bereichen des Musikschulgebäudes oder von Zu-
hause aus).  

¶ Schülerinnen und Schüler, die der Risikogruppe angehören, können weiterhin über Distance Lear-
ning unterrichtet werden.  

¶ Schülerinnen und Schüler, die aus anderen Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wol-
len, gelten als entschuldigt. Es besteht kein Anspruch auf eine Betreuung per Distance Learning, 
die Lehrperson kann dies jedoch auf freiwilliger Basis anbieten. Dies gilt auch, falls ein*e Schü-
ler*in sich selbst in Quarantäne befindet. 
 

Hinweise für MS-Direktionen und Schulerhalter  
Die Musikschuldirektion und der Schulerhalter vor Ort haben sich über alle nötigen Maßnahmen 
ins Einvernehmen zu setzen, insbesondere über: 

¶ Klärung der Verfügbarkeit von MS-Räumlichkeiten bei Mehrfachnutzung  

¶ Beschaffung und Verteilung von Mund-Nasen-Schutzmasken, Hygieneartikeln und sonstigem 
Schutzmaterial 

¶ Bestückung aller Sanitäranlagen mit ausreichend Seife und Papierhandtüchern zu jedem Zeit-
punkt 

¶ Einweisung des Reinigungspersonals 
  …mindestens 1x tägliche Reinigung 
  …wenn Räume mehrfach genutzt werden (z.B. vormittags durch Regel- und nachmittags  
  durch Musikschule) soll eine Reinigung dazwischen stattfinden 
  …evtl. mehrmals tägliche Reinigung von exponierten Flächen oder Gegenständen wie  
  Türklinken, Lichtschaltern, Treppengeländern etc. 

¶ Gegebenenfalls Einbeziehung der Sicherheitsfachkraft vor Ort  

¶ Abklärung des Einsatzes von Klimaanlagen bezüglich der Einhaltung der Hygienevorschriften 
 

Quarantänebestimmungen 

Bei Lehrenden und Schüler*innen, die aus anderen Ländern zum Unterricht anreisen, müssen die 
jeweils gültigen Quarantäne- und Einreisebestimmungen beachtet und eingehalten werden. 
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DURCHFÜHRUNG VON ÖFFENTLICHEN MUSIKSCHULVERANSTALTUNGEN 
 
Zur Entscheidungsfindung, ob öffentliche Musikschulveranstaltungen (Konzerte, Vorspielstunden 
etc.) durchgeführt werden können, dient die Corona-Ampel der Bundesregierung. Grundlage für die 
Durchführung sind immer die Bestimmungen des Veranstaltungsrechts sowie allfällige Sondervor-
schriften aufgrund der Covid-19-Pandemie. 
 
         Veranstaltungen sind unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie  
         eines Präventionskonzeptes möglich. 
 
                  Veranstaltungen sind unter verstärkten Schutzmaßnahmen möglich. 
 

  Keine Veranstaltungen möglich! 
 
 

Grundsätzliche Regelungen für Veranstaltungen9 
 
Sämtliche Regelungen zu Veranstaltungen gelten unabhängig von der örtlichen Ampelschaltung. 
 

  Obergrenze Personen 
Genehmigung durch 
Behörde nötig Mund-Nasen-Schutz 

IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN       

fix zugewiesene Sitzplätze max. 1.500 ab 250 

Pflicht - außer am zu-
gewiesenen Sitzplatz; 
jedenfalls bei Unter-
schreitung des Min-
desabstandes 

keine fix zugewiesenen Sitzplätze max. 10  -  Pflicht generell 

IM FREIEN       

fix zugewiesene Sitzplätze max. 3.000 ab 250 

Pflicht - außer am zu-
gewiesenen Sitzplatz; 
jedenfalls bei Unter-
schreitung des Min-
desabstandes 

keine fix zugewiesenen Sitzplätze max. 100  - 

nur, wenn Mindestab-
stand nicht eingehal-
ten werden kann 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9 Covid-19-Maßnahmenverordnung, Stand 21.9.2020 
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IN GESCHLOSSENEN 
RÄUMEN IM FREIEN 

PAUSEN 
möglich mit Präventi-
onskonzept 

möglich mit Präventi-
onskonzept 

schriftl. PRÄVENTIONSKONZEPT ab 250 Personen ab 250 Personen 

COVID-19-BEAUFTRAGTE*R Indoor ab 50 Personen 
Outdor ab 100 Perso-
nen 

CONTACT TRACING10 verpflichtend verpflichtend 

   

 
 

Abstandsregeln 
Es gilt der Mindestabstand von mindestens einem Meter gegenüber allen anderen Personen. Wenn 
die Einhaltung dieses Abstandes nicht möglich ist (z.B. durch fix montierte Bestuhlungen), müssen 
andere Schutzmaßnahmen getroffen werden (z.B. das Auslassen jeweils eines Sitzplatzes zwischen 
den Besucher*innen).  
 
Die Abstandsregel gilt für alle Veranstaltungen (egal ob Indoor oder Outdoor, egal ob mit oder ohne 
fix zugewiesene Sitzplätze) und sie ist immer anzuwenden, außer…  

…man lebt in einem gemeinsamen Haushalt  
…man ist Teil eines Familienverbandes 

 

Speisen und Getränke 

Das Verabreichen von Speisen und Getränken ist unabhängig von der jeweiligen Ampelschaltung 
möglich und muss im jeweiligen Covid-19-Präventionskonzept geregelt werden. Es kommen die Re-
gelungen der Gastronomie zur Anwendung: 

¶ Abstand: es gilt der Mindestabstand von einem Meter (radial) zwischen Personen, die nicht in 

einem gemeinsamen Haushalt leben oder zu einem Familienverband gehören. Tische oder 

sonstige Verabreichungsplätze sind so einzurichten, dass dieser Abstand eingehalten werden 

kann, sofern nicht andere geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung (Plexiglas-

wände etc.) das Infektionsrisiko minimieren. 

¶ Ort der Konsumation: Speisen und Getränke dürfen in geschlossenen Räumen nur im Sitzen 

an Verabreichungsplätzen konsumiert werden (max. 10 Personen pro Verabreichungsplatz). 

Eine Konsumation in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle (Thekenkonsumation) ist nicht zu-

lässig. 

¶ Selbstbedienung ist zulässig, wenn durch besondere hygienische Vorkehrungen das Infektions-

risiko minimiert werden kann (z.B. vorportionierte und abgedeckte Speisen und Getränke zur 

Entnahme). 

Diese Regeln gelten grundsätzlich sowohl für den gewerblichen wie nicht gewerblichen Ausschank, 
als auch für kostenlos ausgegebene Getränke und Speisen.  
 

                                                      
10 KOMU-Empfehlung 
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Covid-19-Präventionskonzept für Musikschulen 
Dieses beinhaltet: 

¶ Regelungen zur Steuerung der Besucherströme 

¶ Spezifische Hygienevorgaben  

¶ Hinweise zur datenschutzkonformen Durchführung des Contact Tracing (Ermittlung von Kon-
taktpersonen bei einem Covid-19-Verdachtsfall) wie z.B. ein System zur Datenerfassung von 
Besucher*innen. 

¶ Regelungen zum Verhalten bei Auftreten eines Covid-19-Verdachtsfalles  

¶ Regelungen betreffend die Verabreichung von Speisen und Getränken 

¶ Sowie weitere veranstaltungsbezogene Maßnahmen und Regelungen 
Eine Vorlage für die Erstellung eines Präventionskonzeptes wird den MS-Direktionen von der UAbt. 
Musikschulen zur Verfügung gestellt. 

Covid-19-Beauftragte*r  
Diese*r ist für die Umsetzung des Covid-19-Präventionskonzeptes bei öffentlichen Veranstaltungen 
verantwortlich und dient als primäre Ansprechperson zum Thema sowohl innerhalb der MS als auch 
nach außen, insbesondere für die zuständigen Behörden bei einem Covid-19-Verdachtsfall. 
Die Letztverantwortung für die Umsetzung und Einhaltung der nötigen Maßnahmen und Regelun-
gen liegt jedoch immer bei der jeweiligen Musikschuldirektion. Daher wird empfohlen, dass jede*r 
MS-Direktor*in selbst eine Schulung zur bzw. zum Covid-19-Beauftragten absolviert.  
 
Falls die bzw. der Direktor*in die Aufgabe des Covid-19-Beauftragten bei einer Veranstaltung nicht 
selbst übernimmt, hat sie bzw. er einen oder mehrere Covid-19-Beauftragte zu bestellen und für 
deren Schulung zu sorgen. 
 

Konkrete Maßnahmen bei Veranstaltungen 
Die jeweilige Musikschuldirektion ist für die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen bei Konzerten 
innerhalb der Musikschule letztverantwortlich. Bei Veranstaltungen mit Partnern im Bildungs- und 
Kulturnetzwerk (Vereine, Schulen etc.) klärt sie die Verantwortlichkeiten für MS-Angehörige. 
Ebenso werden von ihr die Dokumentations- und Berichtspflichten innerhalb des jeweiligen Musik-
schulsystems berücksichtigt (Vorlage des Präventionskonzeptes, Aufbewahrung von Besucher*in-
nendaten etc.).    
 

Vor und während der Veranstaltung 

¶ Klärung der Art der Veranstaltung und der jeweils gültigen Regelungen (Personenzahl, In-
door-Outdoor etc.) 

¶ Klärung Raumgröße und Definition der erlaubten Anzahl von Besucher*innen 

¶ Nominierung und Instruktion d. Covid-19-Beauftragen 

¶ Planung und Umsetzung eines Besucher*innen-Leitsystems (Ein-/Ausgang, Garderoben, 
WC-Anlagen etc.) 

¶ Erstellen eines Bestuhlungskonzeptes (sofern nötig): 
o Fixe Bestuhlung: Mit einem Belegungskonzept muss die Einhaltung des Mindestab-

stands sichergestellt werden (evtl. Auslassen von Sitzen zwischen den Besucher*in-
nen). 
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o Flexible Bestuhlung: Die Bestuhlung wird an die zulässige Besucher*innenanzahl an-
gepasst und mit einem Abstand von mindestens 1 Meter (radial) aufgestellt. Für Per-
sonen, die im selben Haushalt leben, kann der Abstand der Bestuhlung bei der Ver-
anstaltung verringert werden (Kinder/Eltern). 

o Wenn Mitwirkende sich zeitweise im Publikum aufhalten, sind sie in die Anzahl der 
Besucher*innen einzurechnen. Es wird empfohlen, für die Mitwirkenden eigene Sitz-
plätze entsprechend der Abstandregeln zu kennzeichnen. 

¶ Bereitstellung von MNS-Masken sowie Desinfektionsmöglichkeiten 

¶ Planung und Umsetzung einer entsprechenden Besucherinformation (Plakate, Hinweisschil-
der, Durchsagen, Handzettel etc.):  

o Hinweise auf Hygienevorschriften und Abstandsregeln 
o Regelungen für Zutritt und Verlassen der Veranstaltung 
o Sitzordnung 
o Pausenregelungen 
o Regelungen bzgl. Ausschank von Getränken und/oder Speisen 

¶ Information und Schulung aller Mitwirkenden 

¶ Treffen von Vorbereitungen für einen Covid-19-Verdachtsfall: 
o Vorsehen von temporären Isoliermöglichkeiten (eigener, abgetrennter Raum) 
o Überlegungen zu einem gesicherten Abtransport (Infektionsrisiko!) 

¶ Planung von allfälligen Proben am Veranstaltungsort (Hygienevorschriften, Abstandsregeln 
etc.) – siehe S. 6-8 

¶ Regelung für Backstage-Aufenthalt der Mitwirkenden 

¶ Planung des Geschehens auf der Bühne (Abstandsregeln, Auf- und Abtritte, Bühnenumbau, 
evtl. Bodenmarkierungen etc.) 

¶ Reinigungs- und Desinfektionsplan für Standardbetrieb und Covid-19-Verdachtsfall 

¶ Planung und Durchführung des Contact Tracing: 
o Erfassung von Namen und Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Telefonnummer, ggf. 

E-Mail-Adresse) der Besucher*innen und Mitwirkenden unter Beachtung der DSGVO. 
o Bei Veranstaltungen mit fix zugewiesenen Sitzplätzen muss die Zuordnung DSGVO-

konform nachverfolgt werden können. Das Auflegen von Listen, die alle Besucher*in-
nen einsehen können, ist nicht zulässig.11  
Lösungsvorschlag: Ausfüllblätter zum Einwerfen in Boxen am Eingang. 

¶ Einschreiten bei Missachtung der Vorgaben: Hinweis - Ermahnung - Ausschluss von der Ver-
anstaltung 

¶ Vorsehen entsprechender Lüftungspausen  

¶ Reinigung von Instrumenten, soweit nötig (z.B. Klavier auf der Bühne)  
 

 Nach der Veranstaltung 
¶ Aufbewahrung der Kontaktdaten aller Besucher*innen für die Dauer von 28 Tagen, danach 

umgehende Löschung der Daten (DSGVO) 

¶ Aufbewahren der Präventionskonzepte zu Dokumentationszwecken 
  

                                                      
11 https://igkultur.at/artikel/faq-corona-virus-veranstaltungsverbot 

https://igkultur.at/artikel/faq-corona-virus-veranstaltungsverbot
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ANHANG - COVID 19 ÜBERTRAGUNG IM MUSIKBEREICH 12 

Vertiefende Basisinformationen 
 
Übertragungswege von SARS-CoV-2 
Die hauptsächliche Übertragung von Viren, die respiratorische Infekte verursachen, erfolgt im Allge-
meinen über Tröpfchen und Aerosole, die beim Husten und Niesen entstehen und beim Gegenüber 
über die Schleimhäute der Nase, des Mundes und des tiefen Respirationstraktes beim Einatmen und 
ggf. über die Bindehaut des Auges aufgenommen werden.  
Unter Tröpfchen sind in diesem Zusammenhang größere Partikel zu verstehen (Durchmesser von 
mehr als 5 Mikrometer). Teilweise können sie so groß sein, dass sie im Husten- oder Nießvorgang 
sichtbar und auf der Haut spürbar sind.  

Ein Aerosol (Kunstwort aus altgriechisch ŉ̋, deutsch ΰ[ǳŦǘΨ und lateinisch solutio ΰ[ǀǎǳƴƎΨύ ist ein 

heterogenes Gemisch aus sehr kleinen Schwebeteilchen in einem Gas (Durchmesser von weniger als 
5 Mikrometer), die ohne technische Hilfsmittel nicht sichtbar sind.13 
Wenn eine infizierte Person beim Husten Viren ausstößt, so ist laut der Simulation davon auszuge-
hen, dass die Viren auch nach mehreren Minuten noch in der Luft nachweisbar sind, auch wenn sich 
die erkrankte Person bereits wieder entfernt hat. Andere Personen können dann die in der Luft be-
findlichen Viren einatmen. Ebenfalls gelangen die Viren auch auf Oberflächen, von denen sie vor 
allem durch das Berühren dieser kontaminierten Flächen mit den Händen, die danach ungereinigt 
das Gesicht berühren, übertragen werden können ς sofern sie bis zu diesem Zeitpunkt ihre Infekti-
onsfähigkeit behalten haben (Kontaktübertragung). ώΧϐ 
 

Spezifische Informationen zu SARS-CoV-2 
Die Verbreitung des Corona-Virus (wissenschaftliche Bezeichnung: SARS-CoV-2) als Auslöser der CO-
VID-19 Erkrankung kann nach jetzigem Kenntnisstand über den Weg der Tröpfcheninfektion oder 
über Aerosole erfolgen (Meselson et al. 2020).14 
Es ist auch eine Kontaktübertragung des Virus möglich. Eine Übertragung durch kontaminierte 
Oberflächen ist insbesondere in der unmittelbaren Umgebung des/der Infizierten nicht auszuschlie-
ßen (ECDC 2020), da vermehrungsfähige SARS-CoV-2- Erreger unter bestimmten Umständen in der 
Umwelt nachgewiesen werden können (van Dore malen et al. 2020). Inwieweit hier auch eine Infek-
tion über die Augen wahrscheinlich ist, kann noch nicht abschließend beurteilt werden (Zhou et al. 
2020). Neben der Atemluft sind als relevante weitere infektiöse Materialien auch Speichel und Atem-
wegssekrete zu nennen. ώΧϐ 
 
 
 

                                                      
12 Auszüge aus: Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter 
Leitung des Freiburger Instituts für Musikermedizin (FIM), Universitätsklinikum und 
Hochschule für Musik Freiburg, viertes Update vom 17.07.2020, https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risi-
koeinschaetzung 
13 Eine finnische Arbeitsgruppe der Aalto Universität in Helsinki um Ville Vuorinen führte eine Computersimulation zur Ausbreitung 
von Aerosolen in einem geschlossenen Raum (Supermarkt) durch (Vuorinen et al. 2020 a/b). 
14 Laut Angaben des Robert Koch-Instituts vom 17.04.2020 wurden in drei Studien Coronavirus-RNA-haltige Aerosole in Luftproben 
der Ausatemluft von Patienten*innen oder in der Raumluft in Patient*innenzimmern nachgewiesen (Leung et al. 2020; Chia et al. 
2020; Santarpia et al. 2020). Dem Übertragungsweg über Aerosole wird in den letzten Wochen zunehmend mehr Bedeutung beige-
messen (Morawski & Cao 2020; Miller et al. 2020; Morawski & Milton 2020). 

https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung


 

KOMU – Konferenz der österreichischen Musikschulwerke               Seite 15 

SPEZIFISCHE GEFÄHRDUNGSASPEKTE IM BEREICH MUSIK 
 
Systemische Möglichkeiten der Risikoreduktion im Musikbereich 
Bevor eine gesangs- und instrumentenspezifische sowie Setting-spezifische Risikoeinschätzung er-
folgt, sollen systemische Möglichkeiten einer Risikoreduktion vorangestellt werden, die im Musikbe-
reich angewendet werden können. Diese spielen aus unserer Sicht insbesondere bei Formationen mit 
höherer Personenanzahl (Chor und Singen in der Gemeinschaft, Orchester, Big Band) eine entschei-
dende Rolle. 
Die folgende Abbildung 2 gibt einen Überblick über mögliche Maßnahmen zur Risikoreduktion. Wir 
sehen hier Maßnahmen in drei Bereichen als sinnvoll an15: 
a.) In-coming Kontrolle 
b.) Parameter Luft/Raum/Dauer 
c.) Individuelle Schutzmaßnahmen 
Die Bereiche a.) und c.) lassen sich der Verhaltensprävention, der Bereich b.) lässt sich 
der Verhältnisprävention zuordnen.  
ώΧϐ 
  

                                                      
15 Details unter: Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter 
Leitung des Freiburger Instituts für Musikermedizin (FIM), Universitätsklinikum und 
Hochschule für Musik Freiburg, viertes Update vom 17.07.2020, S 11, https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/ri-
sikoeinschaetzung 

https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
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Singen und Musizieren in geschlossenen Räumen 
•  Lüftung: Findet Singen und Musizieren innerhalb geschlossener Räume mit natürlicher Lüftung 

statt, so scheint nach den bisherigen Erfahrungen regelmäßiges und gründliches Lüften ein 
wichtiger Faktor zur Risikoreduktion. Soweit die Räume über eine mechanische Lüftung verfü-
gen (raumlufttechnische Anlagen, RLT), ist ein reduziertes Infektionsrisiko durch Aerosole an-
zunehmen (Aerosole werden bei natürlicher Lüftung über den Luftwechsel im Bereich von ca. 
0,5ς2/h selbst bei geschlossenen Fenstern entfernt, bei RLT-Anlagen z.B. in Konzertsälen oder 
Hallen beträgt die Luftwechselrate ca. 4ς8/h; ab einer Luftwechselrate von 6/h ist von einer 
ausreichenden Entfernung der Aerosole auszugehen). 

 
ω  Raumgröße: Auch die Größe des Raumes und die Anzahl der im Raum befindlichen Personen 

sowie die Zeitdauer, in welcher sich die Personen in einem geschlossenen Raum befinden, 
scheinen eine wichtige Rolle zu spielen (Teller 2006). Eine größere Anzahl von Personen, die 
sich über längere Zeit in beengten und wenig belüfteten Räumen aufhielten, scheint bei den 
Ausbrüchen in Ischgl und in Heinsberg die Ausbreitung begünstigt zu haben. Bezogen auf das 
gemeinsame Musizieren könnten vermehrt sehr große Räume wie Kirchenräume, Konzertsäle 
oder Stadthallen auch als Proberäume genutzt werden. 

 
ω  Probendauer: Neben der ausreichenden Raumgröße wirken sich kurze Probephasen16 mit Pau-

sen, in denen stoßgelüftet wird, vermutlich risikovermindernd aus.   
Um das Risiko einer Infektion in Abhängigkeit der genannten Parameter Lüftung, Raumgröße, 
Anzahl der Menschen in einem Raum und Probendauer abzuschätzen, können in Zukunft die 
oben bereits erwähnten Excel-Tabellen sowie die Angaben bei Hartmann & Kriegel hilfreich 
sein.17  

                                                      
16 z.B. 15 Minuten, s.a. Robert Koch-Institut, Stand: 16.04.2020 Kontaktpersonennachverfolgung bei respiratorischen Erkrankungen 

durch das Coronavirus SARS-CoV-2 
17 Trukenmüller, 2020; Jimenez, 2020; Hartmann & Kriegel 2020. 
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Individuelle Schutzmaßnahmen 
•  Mund-Nasen-Schutz: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) (bzw. einer Mund-Na-

senbedeckung) stellt aus unserer Sicht gerade im Musikbereich eine wichtige Möglichkeit zur 
Risikoreduktion dar. Dass Masken zum Infektionsschutz bei unterschiedlichen respiratorischen 
Erkrankungen geeignet sind, ist schon seit längerem bekannt (van der Sande et al. 2008). Beim 
MNS geht es v.a. darum, dass er angewandt wird, obwohl er z.B. beim Singen oder Spielen 
eines Streich-, Zupf- oder Tasteninstruments spontan als unpassend oder störend empfunden 
werden kann. 
Beim Tragen von MNS oder Masken (filtrierende Halbmasken) wird aus infektiologischer Sicht 
unterschieden, ob ein Schutz eines Menschen vor einer Infektion durch Tröpfchen oder Aero-
sole anderer Personen angestrebt wird (Eigenschutz) oder ob die Verbreitung von infektiösem 
Material durch eine Person auf andere (Fremdschutz) das Ziel ist. Beim Tragen eines MNS 
kombinieren sich beide mögliche Effekte. 
 
Das Material der medizinischen Gesichtsmasken, Typ II (nach DIN EN 14683:2019-6), die aktu-

ell als MNS leicht verfügbar sind, absorbiert 9˾2% der Partikel 3˾ ˃Ƴ Durchmesser. Somit 

stellen sie eine sinnvolle Maßnahme zum Fremdschutz dar, bieten aber auch einen relevanten 

Eigenschutz (nach Messungen des IuK halten sie z.B. Partikel 0˾,5 ˃Ƴ zu ca. 80ς90% zurück 

und Partikel ˾ 0,3 ˃ Ƴ zu ca. 70ς80%).18 ώΧϐ 

Des Weiteren wurde die Effektivität der Filterwirkung unterschiedlicher Maskentypen von der 
Arbeitsgruppe um Koanda untersucht (Koanda et al. 2020). Als wichtiges Ergebnis konnte fest-
gestellt werden, dass auch selbstgenähte Masken eine sinnvolle Filterwirkung erreichen ς ins-
besondere dann, wenn sie aus unterschiedlichen Materialien mehrlagig hergestellt sind. ώΧϐ 
 

ω  Abstandsregel: Das Einhalten der Abstandsregel auch im Musizierbetrieb erscheint uns zum 
Schutz vor Tröpfchenansteckung als sehr wichtig. Da deren Einhaltung große Aufmerksamkeit 
erfordert, körperliche Nähe und soziale Verbundenheit intuitiver Anteil in Musiziersituationen 
sind, und da Singen und Musizieren nicht aus einer starren Körperposition heraus erfolgen, 
sondern eine gewisse Bewegung im Raum erfordern, sollte der Personenabstand aus unserer 
Sicht 2 Meter (radial) betragen. ώΧ] 
Die Einhaltung der Abstandsregel ersetzt jedoch nicht das regelmäßige Lüften und die zeitliche 
Verringerung der Probendauern. 
 

ω  Spezifische Maßnahmen: In den Bereich der individuellen Schutzmaßnahmen fallen weitere 
spezifische Aspekte bei einzelnen Instrumenten (z.B. Spuckschutz und Trennwände zwischen 
Sänger*innen und Korrepetitor*innen). 

 

  

                                                      
18 Weitere Details unter: Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter 

Leitung des Freiburger Instituts für Musikermedizin (FIM), Universitätsklinikum und 
Hochschule für Musik Freiburg, viertes Update vom 17.07.2020, S 17/18, https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-
corona/risikoeinschaetzung 

https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
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Allgemeine Risikoeinschätzung hinsichtlich des Singvorgangs 
Aufgrund der dargestellten Zusammenhänge und Ergebnisse gehen wir davon aus, dass durch 
das Singen hinsichtlich der Tröpfchen Übertragung bei Einhaltung eines radiären Abstandes 
von 2 Metern (radial) kein erhöhtes Risiko entsteht. ώΧϐ 
Inwiefern eine spezifisch durch das Singen veränderte Aerosolbildung und -ausbreitung durch 
den Singvorgang erfolgt, ist derzeit weiterhin nicht in Gänze zu beurteilen, da die Emissionsra-
ten eine hohe Schwankungsbreite aufweisen (vgl. Morawska et al. 2009). Die bisher erhobenen 
Daten legen jedoch nahe, dass es beim Singen zu deutlich höheren Emissionsraten für Aerosole 
im Vergleich zur Mundatmung und zum Sprechen kommen kann, im Mittel wird aktuell eine 
30mal höhere Emissionsrate angegeben (Mürbe et al. 2020). 
Einen wichtigen Ansatzpunkt für die Risikoeinschätzung einer Ansteckung durch Aerosole lie-
fert der CO2 Gehalt der Luft.19  ώΧϐ 
Weiterhin ist noch unklar, welchen Einfluss die vertiefte Einatmung beim Singen auf eine mög-
liche Infektion hat.  
Als Konsequenz aus dem vorhandenen Wissen sind aus unserer Sicht notwendige Schutzmaß-
nahmen vorzuschlagen. Diese werden jeweils bei den einzelnen Formen und Settings, in denen 
Singen vorkommt, beschrieben. 

 
Formen der Gesangsausübung 

¶ Einzelunterricht Gesang 
Beim solistischen Singen erfolgt eine tiefe Ein- und Ausatmung bei der Klangproduktion. Inwie-
weit hierdurch ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, ist nach unserem Kenntnisstand weiterhin 
bisher nicht wissenschaftlich untersucht. Auch wenn bei der sängerischen Phonation der di-
rekte Luftstrom nicht stark ist, wie unsere neuesten Messungen bestätigen konnten, ist davon 
auszugehen, dass beim Singen eine Verbreitung von Viren durch Aerosole erfolgen kann. Beim 
solistischen Singen werden bei der Bildung von Konsonanten Spuckepartikel, also Tröpfchen, 
ausgestoßen. Die geringe Reichweite dieser Tröpfchen ist oben beschrieben worden. Eine di-
rekte Übertragung durch Tröpfchen lässt sich zusätzlich durch Aufstellung von Plastiktrenn-
wänden reduzieren. Hier könnten auch bereits in manchen Institutionen vorhandene Schall-
schutzschirme behelfsmäßig als Spuckbarrieren genutzt werden.20 ώΧϐ 

 
Unter strenger Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen (nach den neuesten Messungen ins-
besondere eines Abstands von 2 Metern (radial) (s.o.)) und dem Vorhandensein der räumli-
chen Voraussetzungen (ausreichende Raumgröße, Lüftungspausen alle 15 Minuten bzw. 
nach CO2-Gehalt und besonders auch zwischen den einzelnen Schüler*innen) lassen sich aus 
unserer Sicht die Risiken im Einzelunterricht reduzieren.21 ώΧϐ 

                                                      
19 Weitere Details unter: Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter 
Leitung des Freiburger Instituts für Musikermedizin (FIM), Universitätsklinikum und 
Hochschule für Musik Freiburg, viertes Update vom 17.07.2020, S 23, https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/ri-
sikoeinschaetzung 
20 CO2 Messungen mit Einhaltung der Pettenkoferzahl können hier eine wertvolle Hilfe sein, die Wirkung von Lüftungskonzepten im 
Verlauf zu monitoren. Darüber hinaus erscheint es uns als sinnvoll, dass Pädagog*innen während des Einzelunterrichts zusätzlichen 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen, wenn die Schüler*innen singen. Wenn Schutzmasken für den nichtmedizinischen Bereich verfügbar 
sind, kann das Tragen einer FFP-2 Maske ein mögliches Infektionsrisiko im Sinne des Eigenschutzes zusätzlich reduzieren.  

 
21 Aus dieser aktualisierten Risikoeinschätzung kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass Lehrende oder zu Unterrichtende dazu ver-
pflichtet werden können, Einzelunterricht als Präsenzunterricht zu erteilen oder daran teilzunehmen. Wenn die baulichen und organi-
satorischen Voraussetzungen nicht gegeben sind oder die beteiligten Personen einer Risikogruppe angehören, sollte der Unterricht 
unserer Meinung nach nicht als Präsenz-Lehre, sondern digital erfolgen. 
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¶ Chorsingen 
 Beim Chorsingen bestehen grundsätzlich die oben beschriebenen Merkmale des Singvorgangs. 

Da von einer Bildung von Aerosolen durch jeden und jede Sängerin ausgegangen werden muss, 
ist anzunehmen, dass sich bei einer Ansammlung einer größeren Anzahl von Personen virus-
haltige Aerosole im geschlossenen Raum in höherer Konzentration ansammeln (Liu et al. 
2020). Die Belüftungsqualität spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle (Li et al., 2020).  
Auch die Frage der Zeitdauer, also wie lange eine Chorprobe dauert, spielt für die in einem 
Raum zu erwartende Partikelkonzentration des Aerosols eine Rolle: in längeren Zeiträumen 
kann die Partikelkonzentration auf höhere Werte ansteigen als in kürzeren. Über die Ver-
breitung von SARS-CoV-2 Infektionen nach Chorproben unterschiedlicher Chöre bzw. Gottes-
dienste wird mehrfach berichtet.22 ώΧϐ 
Um das Risiko einer Infektion durch Aerosole in der Chorsituation zu verringern, kann zum ei-
nen Mund- Nasenschutz getragen werden, wie oben bereits ausgeführt. Zum anderen er-
scheint Singen in sehr großen Räumen, wie beispielsweise Konzertsälen oder Kirchenräumen, 
als sehr günstig.  
Eine regelmäßige Durchlüftung des Raumes ca. alle 15 Minuten oder die Nutzung von Räumen 
mit einer RLT-Anlage sind wichtige Maßnahmen zur Risikoreduzierung. Eine Kontrolle der Luft-
qualität in geschlossenen Räumen mit natürlicher Lüftung mittels der CO2-Ampel23 bereits be-
schrieben ς kann das Lüftungskonzept deutlich optimieren. Da Aerosole zwar vermehrt beim 
Singen, jedoch auch beim Sprechen und verstärktem Atemausstoß z.B. bei Bewegung ausge-
sondert werden, scheint diese Maßnahme generell empfehlenswert, zumal davon auszugehen 
ist, dass sich Aerosole bei mehreren Personen in einem geschlossenen Raum auch unabhängig 
vom Singen und Musizieren ansammeln. ώΧϐ 
Hinsichtlich der Risikominimierung erscheint es weiterhin am günstigsten wenn im Freien ge-
sungen werden kann (siehe auch systemische Risikoreduzierung). Des Weiteren können in der 
Probenpraxis eine Unterteilung der Probezeiten in kurze Abschnitte von 15 Minuten zur Risiko-
minimierung beitragen. Zur Ausschaltung einer Tröpfchenübertragung muss im Chor auch in 
den Pausen die übliche Abstandsregel des social distancings eingehalten werden, auch zum 
Schutz vor Tröpfchenübertragung sollte MNS getragen werden.  
Darüber hinaus ist aus unserer Sicht besonders sorgfältig darauf zu achten, dass es in Pausen-
situationen nicht zu Händekontakten oder Kontakte über Oberflächen (z.B. durch Weiterrei-
chen von Noten etc.) kommt. Regelmäßiges gründliches Händewaschen ist sehr wichtig, ins-
besondere Berührungen im Gesicht und Reiben der Augen sollten vermieden werden. 
Eine allgemeine weitere Risikoreduktion stellt die personenbezogene In-coming-Kontrolle 
(s.o.) dar. 
Niesen und Husten sollte möglichst vermieden und in der Ellenbeuge abgefangen werden. 

 

                                                      
22 Weitere Details unter: Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter 
Leitung des Freiburger Instituts für Musikermedizin (FIM), Universitätsklinikum und 
Hochschule für Musik Freiburg, viertes Update vom 17.07.2020, S 26, https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/ri-
sikoeinschaetzung 

 
23 CO2 Messungen mit Einhaltung der Pettenkoferzahl können hier eine wertvolle Hilfe sein, die Wirkung von Lüftungskonzepten im 
Verlauf zu monitoren. Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter Leitung des Freiburger Instituts für 
Musikermedizin (FIM), Universitätsklinikum und 
Hochschule für Musik Freiburg, viertes Update vom 17.07.2020, S 24, https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/ri-
sikoeinschaetzung 
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Risikoeinschätzung hinsichtlich des Blasinstrumentenspiels 
 Mit Ausnahme der Flöteninstrumente (Blockflöte und Querflöte) tritt  bei erfahrenen Spielern von 

Blasinstrumenten am Kontakt zwischen dem Mund des Spielers und dem jeweiligen Mundstück 
(Kessel, einfaches und doppeltes Rohrblatt) keine Luft aus. Bei manchen Blasinstrumenten tritt  
bei bestimmten Tönen Luft aus den Klappen aus, Blasinstrumente besitzen eine Schallöffnung z.B. 
in Form eines Trichters. Die Blasinstrumente sind wegen ihrer Besonderheiten einzeln zu betrach-
ten. Als Gemeinsamkeit ς außer den Flöten ς lässt sich aber festhalten, dass der Ton durch Schwin-
gungen der Lippen des Mundes (Blechblasinstrumente) entsteht oder durch Rohre bzw. Blätter im 
Mundstück (Rohrblattinstrumente unter den Holzblasinstrumenten) unterbrochen wird. Ver-
gleichbar wie beim Singen strömen nur geringe Mengen Luft pro Zeiteinheit aus dem Schall-
trichter des Instruments bei Bläser*innen aus.24 ώΧϐ 
Aufgrund der oben beschriebenen Übertragungswege von SARS-CoV-2 ist zwischen der potentiel-
len Gefahr einer Infektion durch virushaltige Tröpfchen und virushaltige Aerosole beim Blasen zu 
unterscheiden. Hinzu kommen die wichtigen Übertragungswege über Handkontakt und Hand/Au-
genkontakt. 

 
Tröpfchen: Tröpfchen sinken aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts rasch zu Boden und errei-
chen eine Distanz von maximal 1 Meter (radial). Hierauf gründet sich die Abstandsregel von 1,5 
Metern in Alltagssituationen (Geschäfte, Büroräume etc.). 
 
Besteht beim Spielen eines Blasinstruments eine erhöhte Gefahr durch Tröpfcheninfektion? 
Da am Kontakt zwischen dem Spieler und dem jeweiligen Mundstück bei den Blechblasinstrumen-
ten und den Holzblasinstrumenten mit einfachem Rohrblatt (Klarinette und Saxophon) und doppel-
tem Rohrblatt (Oboe, Fagott) bei Beherrschung des Instruments keine Luft austritt, können aus dem 
Mund des Spielers beim Spielen keine Tröpfchen direkt an die Umgebung abgegeben werden. An-
ders ist dies bei den Flöteninstrumenten (Querflöte, Blockflöte). Besonders bei der Querflöte ge-
langt beim Anblasen am Mundstück Luft direkt aus der Mundöffnung des Spielers in die Umgebung 
und es können Tröpfchen abgegeben werden. Die Messungen bei den Bamberger Symphonikern 
zeigen, dass hinsichtlich des Parameters Luftgeschwindigkeit an den Sensoren, die in 2 Metern (ra-
dial) in Verlängerung des Mundstückes platziert waren, keine Luftbewegung mehr gemessen wer-
den konnte. Somit ist in dieser Entfernung die Übertragung mittels Tröpfcheninfektion sehr un-
wahrscheinlich.  
Bei der Blockflöte umschließen die Lippen den Schnabel der Flöte, sodass hier keine Tröpfchen in 
die Umgebungen gelangen können. Tröpfchen könnten dagegen bei der Brechung des Luftstroms 
am Labium des Kopfstückes entstehen. Bei den Messungen der Bamberger Symphoniker waren 
Luftbewegungen beim Blockflötenspiel im Bereich des Labiums in einem Abstand von 1,5 Metern 
nicht mehr messbar. Somit ist in dieser Entfernung die Übertragung mittels Tröpfcheninfektion 
sehr unwahrscheinlich. 
Kondenswasser: Kondenswasser entsteht dadurch, dass warme feuchte Atemluft im Instrument, 
dessen Innenwände deutlich kälter sind, als Wassertropfen kondensiert. Bei diesem Vorgang wer-
den ggf. enthaltene Aerosole stark reduziert (Luftwäscher-Prinzip). Falls es sich um die Atemluft 

                                                      
24 Die aktuellen Messungen mit den Bamberger Symphonikern durch Dipl. Ing. Schubert von der Firma Tintschl stützen diese Annah-

men. Diese Beobachtungen und Messergebnisse werden auch von den Resultaten anderer Arbeitsgruppen gestützt (Kähler & Hain 
2020 a/b; Becher et al. 2020 a/b; Echternach & Kniesburges 2020; Sterz, 2020; ORF 2020; Becher et al. 2020 a/b; NFHS 2020). Am 
17.05.2020 wurde in ORF Kultur ein Bericht über eine Studie mit den Wiener Philharmonikern veröffentlicht, in welcher von ao 
Univ. Prof. Dr. med. Fritz Sterz von der Medizinischen Universität Wien die Atmung unterschiedlicher Bläser fotodokumentarisch 
dargestellt wurde (ORF 2020). 
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eines Virusträgers handelt, stellt sich jedoch die Frage, ob und in welchem Maß dieses Kondens-
wasser, welches bei den Blechblasinstrumenten in Spielpausen abgelassen werden muss, Viren ent-
hält und damit potenziell infektiös ist. Messungen hinsichtlich der Viruslast im Kondenswasser ste-
hen noch aus. 
Aerosole: Beim Austreten von Aerosolen aus der Mundöffnung steigen diese wegen ihres geringen 
spezifischen Gewichtes der Ausatemluft nach oben. Sie breiten sich im Raum aus, wobei die Sedi-
mentation keine praktische Rolle mehr spielt. Eine Reduktion kann nur infolge der Verdünnung mit 
dem im jeweiligen Raum vorhandenen Luftvolumens und durch den gegebenen Luftwechsel erfol-
gen. 
 
Besteht beim Spielen von Blasinstrumenten eine erhöhte Gefahr durch Aerosole? 
Aerosole gelangen beim Blasinstrumentenspiel ς außer bei der Querflöte ς nicht direkt aus der 
Mundöffnung in die Raumluft. Sie gelangen in den Instrumentenkörper und durch offene Klappen 
und/oder den Schalltrichter in die Umgebung. Hierbei sind die möglichen Austrittsstellen der Blas-
instrumente zu unterscheiden.  
Bei Blechblasinstrumenten tritt  die Luft durch den Schalltrichter aus. Bei Holzblasinstrumenten sind 
lediglich beim tiefsten Ton des jeweiligen Instruments alle Seitenlöcher verschlossen, sodass nur in 
diesem Fall die Luft aus dem Schallbecher austritt. Ausnahmen sind hier die Oboe und das Englisch-
horn, bei denen auch beim tiefsten Ton des Instruments noch durch das letzte offene Seitenloch 
Luft austritt. 
Zudem verändert sich bei Holzblasinstrumenten abhängig von der gespielten Tonhöhe der Luftaus-
tritt  durch das erste offene Seitenloch. Auch beim Quer- und Blockflötenspiel erfolgt die Aerosolbil-
dung ausschließlich in den Atemwegen. Bei der Querflöte ist der Luftstrom mit einem Ausa-
temstrom zu vergleichen. Der Luftstrom wird hier im Sinne des Coanda-Effekts abgelenkt. Bei der 
Blockflöte umschließen die Lippen den Schnabel der Flöte und der Luftstrom wird am Labium des 
Kopfstückes gebrochen. 
Es ist physikalisch anzunehmen, dass es in jedem Blasinstrument zu Oberflächenkontakten mit Ae-
rosolpartikeln kommt, bei denen diese adsorbiert werden, d.h. dass die Instrumente grundsätzlich 
die Partikelkonzentration des gegebenen Aerosols reduzieren. Der Effekt ist umso größer, je länger 
der Luftweg im Instrument ist, je kleiner die Querschnitte sind und je mehr Krümmungen vorhanden 
sind. Der Effekt betrifft alle Partikelgrößen, er ist jedoch für größere Partikel höher als für kleinere 
Partikel, z.B. Viren. 25 ώΧϐ 
Inwieweit beim Blasen eine erhöhte Infektionsgefahr durch eine vertiefte Einatmung besteht ist 
noch nicht wissenschaftlich untersucht. Von Empfängerseite stellt sich die Frage, inwiefern virus-
haltige Aerosole durch die tiefe und oft schnelle Einatmung beim Blasinstrumentenspiel in höherer 
Menge aufgenommen werden und Viren in höherer Konzentration in das Atmungssystem gelan-
gen. Hier liegen bisher keine wissenschaftlichen Untersuchungen vor. Bei Bläser*innen kann es 
auch außerhalb der Tonproduktion zu nicht unerheblichen Schleimproduktionen kommen. Zum ei-
nen ist nicht selten beim Einspielen zu beobachten, dass vermehrt Schleim produziert wird, der dann 
durch Husten oder Räuspern aus dem respiratorischen System entfernt wird. Ebenso kann es bei 
längerem Spielen durch Überlastung des Respirationstraktes zu vermehrter Schleimbildung kom-
men. 

                                                      
25 Weitere Details für Schutzmaßnahmen unter: Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter 

Leitung des Freiburger Instituts für Musikermedizin (FIM), Universitätsklinikum und 
Hochschule für Musik Freiburg, viertes Update vom 17.07.2020, S 31, https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/ri-
sikoeinschaetzung 
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Fazit Allgemeine Risikoeinschätzung Blasinstrumente 
Bei Bläser*innen liegen derzeit nach unserem Kenntnisstand weiterhin keine Messungen der Virus-
konzentration in der Ausblasluft vor. Es ist jedoch bekannt, dass das Blasinstrumentenspiel einen 
intensiven Luftaustausch in der Lunge und den Atemwegen mit zum Teil hohen Luftdrücken erfor-
dert. In welchem Umfang die Viruslast durch den Luftweg im Instrument reduziert wird, ist derzeit 
unklar. Aufgrund der neuesten Messergebnisse erscheint es nicht notwendig, den Abstand mit 3-5 
Metern überzuerfüllen, wie wir es in der ersten Risikoabschätzung vom 25.04.2020 noch formuliert 
hatten. 2 Meter (radial) scheinen als Mindestabstand ausreichend zu sein, da in dieser Entfer-
nung bei den Messungen keine zusätzliche Raumluftbewegung durch das Spielen festzustellen 
war und somit das Risiko einer Tröpfcheninfektion bei Einhaltung dieses Abstands als sehr gering 
einzustufen ist.  
Zudem kommt es bei Bläser*innen zur Bildung von Kondenswasser der Ausatemluft im Instru-
ment, welches als weiteres potentiell virusverbreitendes Material anzusehen ist. Hier empfehlen 
wir, das Ablassen von Kondenswasser auf Fußböden zu vermeiden und in einem Auffangbehälter 
oder saugfähigem Fließpapier zu entsorgen. Des Weiteren sollten Bläser*innen zur Säuberung nicht 
durch die Instrumente hindurchblasen. Die Reinigung von Blasinstrumenten sollte, wenn irgend 
möglich, in separierten Räumen außerhalb des Unterrichts- oder Musiziersettings erfolgen. Beim 
Kontakt mit Kondenswasser oder mit dem Innenraum des Instruments (z.B. Horn) ist auf besonders 
gründliche Händehygiene (mindestens 30-sekündige Handreinigung, d.h. sehr gründliches Hände-
waschen mit Seife oder ggf. Anwendung eines Händedesinfektionsmittels) zu achten. 
 
Formen des Blasinstrumentenspiels 
Einzelunterricht mit Bläser*innen 
Das Risiko erscheint unserer Meinung nach grundsätzlich dem von Sänger*innen im Einzelunter-
richt (s.o.) vergleichbar. CO2 Messungen mit Einhaltung der Pettenkoferzahl können hier eine wert-
volle Hilfe sein, die Wirkung von Lüftungskonzepten im Verlauf 
zu monitoren. 
Darüber hinaus erscheint es uns sinnvoll, dass Pädagog*innen und Schüler*innen während des Ein-
zelunterrichts dann Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen, wenn sie nicht spielen. Hier ist auf den kor-
rekten Umgang mit den Masken nach den Hygieneregeln zu achten. Sofern Schutzmasken für den 
nichtmedizinischen Bereich verfügbar sind, könnte das Tragen einer FFP-2 Maske ein mögliches 
Infektionsrisiko zusätzlich reduzieren. 
 
Bläserensembles 
Bläserensembles können je nach Formation unterschiedlich viele Mitspieler*innen aufweisen. Da-
bei muss die Anzahl der Mitwirkenden grundsätzlich den derzeit gültigen Verordnungen entspre-
chen. Auch bei kleineren Ensembles sollte nach den neuesten Messungen ein Mindestabstand von 
2 Metern(radial) eingehalten werden, da in dieser Entfernung bei den Messungen keine zusätzliche 
Raumluftbewegung durch das Spielen festzustellen war. Proberäume sollten möglichst groß sein 
und es sollte gründlich und regelmäßig gelüftet werden. 
Da die Einhaltung der Abstandsregel eine sehr wichtige Maßnahme ist (vgl. Abschnitt 2 c.)), kann 
das Musizieren in großen Räumen ς neben Konzertsälen ist hier auch an Kirchenräume zu denken 
ς das Risiko zusätzlich verringern. In der sommerlichen Jahreszeit sehen wir eine wichtige Möglich-
keit darin, im Freien zu spielen. Hierfür gibt es im Bereich der Blasmusik eine große Tradition. Es ist 
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zu vermuten, dass Aerosole sich im Freien schneller verteilen, der Inaktivierungsvorgang der Erre-
ger stark beschleunigt ist (UV, Ozon, Hydroxylradikale, Stickoxide) und in der Gesamtwirkung 
dadurch das Ansteckungsrisiko viel geringer ist.  
Bei der Einhaltung des Mindestabstandes für Bläserensembles ist somit das Risiko als sehr gering 
einzuschätzen. 
 

ANDERE INSTRUMENTE 
Tasten-, Streich-, Zupf-, Schlaginstrumente 
Bei allen sonstigen Instrumentalist*innen besteht aus unserer Sicht hinsichtlich der Frage einer 
Tröpfcheninfektion oder einer vermehrten Aerosolbildung kein erhöhtes Risiko durch die Musikaus-
übung im Vergleich zu anderen sozialen Situationen, sofern die gültigen Regeln streng eingehalten 
werden. Es gelten die bekannten Risiken. ώΧϐ 
 
Tasteninstrumentalist*innen 
Bei Pianist*innen spielt das Risiko der Kontaktübertragung eine Rolle, wenn verschiedene Pia-
nist*innen nacheinander auf demselben Instrument spielen. Vor Spielbeginn muss deshalb jede 
Spielerin/jeder Spieler eine mindestens 30-sekündige Handreinigung (d.h. sehr gründliches Hände-
waschen mit Seife oder ggf. Anwendung eines Händedesinfektionsmittels) durchführen. Zusätzlich 
sollten aus unserer Sicht die Tasten selbst mit Reinigungstüchern vor und nach dem Spielen einer 
Person gesäubert werden. 
Bei Korrepetition sollte aus unserer Sicht darauf geachtet werden, dass ein Abstand von 2 Metern 
des Pianisten/der Pianistin zu den Mitspielenden, auch bei der Korrepetition von Bläser*innen oder 
Sänger*innen, eingenommen werden sollte, da beim Musizieren nicht selten spontane Bewegun-
gen mit Hinwendung zum Korrepetitor vorkommen. Eine Tröpfchenübertragung durch Luftbewe-
gungen aus dem Blasinstrument und dem Mund des Sängers sind in diesem Abstand zum Pianisten 
nach unseren Messungen nicht zu befürchten. 
Allerdings ist eine mögliche Ansteckung durch Aerosole im Raum nicht auszuschließen. Wir sehen 
hier im Sinne der oben beschriebenen Maßnahmen zur Risikoreduzierung das Tragen von MNS im 
Sinne von gegenseitigem Fremd- und Eigenschutz der Spielenden als wichtige Möglichkeit für den 
Korrepetitor und die Instrumentalisten und Sänger, mit denen er/sie musiziert. Für Bläser*innen 
kommen die oben beschriebenen Maßnahmen zur Risikoreduzierung in Frage. 
 
Streichinstrumente, Zupfinstrumente, Schlagzeug 
Die Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Instrumenten sollte möglichst vermieden wer-
den. Entsprechend wie bei den Pianist*innen kann das Risiko einer Kontaktübertragung durch Hän-
dereinigung und Vermeiden der Berührung von Gesicht und Augen reduziert werden. 
 
Kammermusikensemble/Band 
Auch in kleineren Ensembleformationen der Kammermusik oder Bands sollten die oben in Abschnitt 
2. im Detail ausgeführten Möglichkeiten der Risikoreduktion durch die Incoming- Kontrolle, die Op-
timierung der Parameter Raum/Luft/Dauer sowie die Individuellen Schutzmaßnahmen unbedingt 
beachtet werden. Auch hier ist das Einhalten der Abstandsregel zum Schutz vor Tröpfchenanste-
ckung sehr wichtig. Da die Einhaltung der Abstandregel große Aufmerksamkeit erfordert, körperli-
che Nähe und soziale Verbundenheit intuitiver Anteil in Musiziersituationen sind, und da Musizieren 
mit Bewegungen um die Körperachse im Raum einhergeht, sollte der Personenabstand aus unserer 
Sicht 2 Meter (radial) tragen. Darüber hinaus gelten beim Musizieren mehrerer Personen in einem 
geschlossenen Raum die risikomindernden Schutzfaktoren für eine Ansteckung durch Aerosole. 
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Diese sind: möglichst große Räume (erzwungen durch radialen Abstand von 2m um jeden Musiker), 
regelmäßiges Lüften (nach 15 Minuten Probe/Unterricht Stoßlüftung in geschlossenen Räumen mit 
natürlicher Lüftung, CO2 Messungen) und die zeitliche Verringerung der gesamten Probendauern. 
Zudem sollte auch in kammermusikalischen Ensembles und Bands, wie oben mehrfach beschrieben, 
zur Verringerung des Risikos durch eine aerosolgetragene Infektion von den Musiker*innen, die 
kein Blasinstrument spielen, Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen werden. 
Darüber hinaus ist aus unserer Sicht besonders sorgfältig darauf zu achten, dass es in Pausensitu-
ationen nicht zu Händekontakten oder Kontakten über Oberflächen (z.B. durch Weiterreichen von 
Noten etc.) kommt. Regelmäßiges gründliches Händewaschen ist sehr wichtig, insbesondere Be-
rührungen im Gesicht und Reiben der Augen sollten vermieden werden. Niesen und Husten sollte 
möglichst vermieden und in der Ellenbeuge abgefangen werden. 
 
Orchester/Big Band 
In großen Ansammlungen von Musiker*innen wie im Orchester oder auch in Big Bands 
sind die oben beschriebenen Maßnahmen zur Risikoreduzierung auf die jeweilige Situation des je-
weiligen Klangkörpers anzuwenden. In Zusammenschau der Risiken durch Tröpfchenübertragung 
und/oder Aerosole sind wiederum die risikomindernden Maßnahmen so zu kombinieren, dass eine 
möglichst große Risikominimierung erreicht werden kann. 
Hinsichtlich der Tröpfchenübertragung zwischen den einzelnen Musiker*innen kann nach den 
Messungen der Bamberger Symphoniker und anderer Arbeitsgruppen davon ausgegangen wer-
den, dass bei einem Abstand von 2 Metern (radial) zwischen den Musiker*innen ς auch bei den 
Blasinstrumentalist*innen einschließlich der Querflöte ς nicht mit einer Tröpfchenübertragung 
zu rechnen ist. 
Über die Verbreitung der Aerosole im geschlossenen Raum bei Proben und Konzerten gibt es dage-
gen keine wissenschaftlichen Nachweise. Solange dies so ist, sollte aus unserer Sicht eine möglichst 
weitgehende Risikoreduzierung durch eine Kombination von Maßnahmen vorgenommen werden. 
Diese sollte in Orchester oder Big Band ς wie bereits für Ensemble und Chor beschrieben ς u.a. in 
regelmäßiger Lüftung (vgl. Absatz 2 oben) bestehen. Eine regelmäßige Durchlüftung des Raumes 
ca. alle 15 Minuten ς CO2 Messungen mit Einhaltung der Pettenkoferzahl können hier eine wert-
volle Hilfe sein, die Wirkung von Lüftungskonzepten im Verlauf zu monitoren. ς oder die Nutzung 
von Räumen mit einer RLT-Anlage sind wichtige Maßnahmen zur Risikoreduzierung. 
Hinsichtlich der Risikominimierung erscheint es am günstigsten, wenn im Freien gespielt werden 
kann (siehe auch systemische Risikoreduzierung). ώΧϐ 
Auch die Frage der Zeitdauer, also wie lange eine Probe oder ein Konzert dauert, spielt für die in 
einem Raum zu erwartende Partikelkonzentration des Aerosols eine Rolle: in längeren Zeiträumen 
kann die Partikelkonzentration auf höhere Werte ansteigen als in kürzeren. 
Dies sollte bei Proben oder Konzertprogrammen berücksichtigt werden. Niesen und Husten sollte 
möglichst vermieden und in der Ellenbeuge abgefangen werden.  
Gerade bei größeren Personenzahlen spielen auch die Situationen außerhalb der Orchestertätig-
keit/Band für eine mögliche Ansteckung eine wichtige Rolle. Hier ist besonders sorgfältig darauf zu 
achten, dass es in Pausensituationen nicht zu Händekontakten oder Kontakten über Oberflächen 
(z.B. durch Weiterreichen von Noten etc.) kommt. Regelmäßiges gründliches Händewaschen ist 
sehr wichtig, insbesondere Berührungen im Gesicht und Reiben der Augen sollten vermieden wer-
den.  

Die unter den Maßnahmen oben genannte In-coming-Kontrolle könnte bei konsequenter Handha-
bung eine effektive zusätzliche Maßnahme darstellen. ώΧϐ 


